
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1970/7/22 3Ob90/70
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 22.07.1970

Norm

EO §331 B

Rechtssatz

Der Verp1ichtete kann dem Verwertungsantrag dann die Gefahr einer Aufkündigung entgegenhalten, wenn der

Zwangsverwalter bloß in einen bereits bestehenden, vom Verp1ichteten abgeschlossenen Untermietvertrag

einzutreten braucht.

Entscheidungstexte

3 Ob 90/70

Entscheidungstext OGH 22.07.1970 3 Ob 90/70

SZ 43/135

European Case Law Identifier (ECLI)
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